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Geschichte des schweizer. Zwanzigfrankenstiickes.

Das vornehmste, fiir den internationalen Verkehr fast
ausschliesslich verwendete Zahlungsmittel ist heutzutage
die Goldmiinze. Die Schweiz erstellte bis jetzt in Gold-
munzen nur das Zwanzigfrankenstiick, dessen Geschichte
und Beschreibung im Nachfolgenden zu geben versucht
wird. | .

Schon unter der Miinzhoheit der Kantone, d. h. vor
1850, wurden Goldiniinzen geprigt, von denen einzelne
besonders schone Typen noch heute bewundert werden.
So hatte Zuarich 2, 1, '» und '/« Ducaten und !/ Gold-
kronen; Bern 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, !/ und !/« Ducaten und
2, 1 und 'z Dublonen; Luzern 5, 4, 2 und 1 Ducaten,
2 und 1 Dublonen, 20 und 10 Franken; Uri 1 Ducaten;
Unterwalden 1 Ducaten; Solothurn 1 Ducaten und 2, 1,
'» und '/s+ Dublonen; Basel 8 2 1 und '/« Ducaten,
1 Dublonen, doppelte und einfache Goldgulden; Grau-
biinden 1 Dublonen und Genf 20 und 10 Franken.
Von diesen Goldmiinzen wurden zur Zeit der Miunz-
reformn fir 227,278 Fr. zurickgezogen. Im Vergleich
zum Werthe der zuriickgezogenen alten Silbermiinzen,
der 9,728,074 Fr. betrug, war also damals die Zirkula-
tion in eingenen Goldmiinzen sehr klein. Laut einer
ersten Verfigung sollten diese zuriickgezogenen Gold-
munzen eingeschmolzen und die so erhaltenen Barren
verkauft werden. Man kam aber auf diese Bestimmung
zuriick, und verordnete im Februar 1852, die ein-
gegangenen Goldmiinzen sollen nicht eingeschmolzen,
sondern nur zerschnitten und in diesemn Zustande ver-



— 305 —

werthet werden (in Neuenburg und Genf). Dieser
Beschluss wurde damit begriindet, dass einzelne unver-
anderte Goldstiicke einen grossern Werth hétten, als
“Goldbarren, und dass also der Ertrag der Goldmiinzen
ftir die betreffenden Kantone erhoht werde.

Im ersten schweizerischen Minzgesetz vom 7. Mai
1850 sind Goldmiinzen ginzlich ausser Betracht gelassen
worden, sowohl eigene Prigungen in Gold, wie auch
die Tarifierung fremder, in der Schweiz kursierender
Goldmiinzen. Es begriindet sich dies damit, dass fir
Schaffung von schweizerischen Goldmiinzen damals kein
Bediirfniss vorhanden war, hauptséichlich aber war hie-
far bestimmend der Aufbau jenes Miinzgesetzes auf der
reinen Silberwihrung mit dem Franken von 5 Gramm
zu °/10 Feinsilber als Einheit.

Die eigene Ausmiinzung in Silber geschah aber nur bis
zu ein Drittel des wirklichen Bedarfs, indem man darauf
rechnete, dass der Ausfall durch Hereinstromen fremden
Silbergeldes, das nach dem gleichen Miuinzfusse erstellt
und welches unterm 16. Januar 1852 ebenfalls den
gesetzlichen Kurs in der Schweiz erhielt, gedeckt werde.
Es betraf dies die silbernen Finf-, Zwei-, Ein- und Halb-
franken und die Funfundzwanzig- und Zwanzigcentimen-
stitcke von Frankreich, Belgien, Sardinien, Parma, der
ehemaligen cisalpinischen Republik und dem Konig-
reich Italien.

Dieses vorausgesetzte Hereinstromen fremder, gleich-
werthiger Silbersorten trat aber nicht in erforderlichem
Masse ein, und verkehrte sich bald in das Gegentheil.
Unsere eigenen Silbermiinzen, vorab die Fiinfiranken-
thaler, wanderten zum Lande hinaus; dafiir kamen
massenhaft franzosische goldene Finf- und Zehnfranken-
stitcke herein. Infolge der zu jener Zeit neuen grossen
Goldausbeutung in Amerika, speziell in Kalifornien,
erlitt ndmlich das bisher im franzosischen Minzfuss
geltende Werthverhéltniss von Silber zu Gold wie 1 : 15 Y2
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eine bedeutende Verinderung. Gold wurde billiger,
wihrend umgekehrt Silber, das durch die neuen leb-
haften Handelsbeziehungen mit Ostasien einen gross-
artigen Abfluss dorthin fand, im Werthe erheblich stieg.
So kostete zum Beispiel im August 1855 das Kilogramm
Feinsilber 222 Fr. 34, das Kilogramm FKeingold aber nur
3431 Fr. was einem Verhiltniss von 1 : 15,43 entspricht.
Es entstund hierdurch Mitte der Finfzigerjahre in der
Schweiz geradezu eine Kalamitit im Minzverkehr. Das
Publikum nahm wohl, weil dazu in die Zwangslage ver-
setzt, die franzosischen Goldstiicke an, dagegen wiesen
die offentlichen Kassen dieselben zuriick, und trotz leb-
haften Debatten hieriiber in den eidgen. Riéthen in den
Jahren 1854 und 1856, erhielt Gold noch keinen gesetz-
lichen Kurs. Man wollte eben das mit so grossen
Anstrengungen zustande gebrachte erste schweizerische
Miinzgesetz nicht nach so Kurzem schon wieder durch-
lochern. Das Uebel nahm aber immer mehr zu, und
endlich sah sich die Bundesversammlung gezwungen,
die franzosischen Goldmiinzen, welche im Verhéliniss
von einem Pfund Feingold zu finfzehn und einhalb
Pfund Feinsilber ausgeprigt, wie auch die Goldmiinzen
anderer Staaten, welche in vollkommener Ueberein-
stimmung mit den entsprechenden franzosischen Miunz-
sorten erstellt sind, durch Bundesgesetz vom 31. Januar
1860 als gesetzliches Zahlungsmittel anzuerkennen. Dem
Verschwinden der Silbersorten suchte man dadurch
vorzubeugen, dass Zwei- und Einfrankenstiicke von nur
/10 feinem Silbergehalt zur Ausmunzung kamen.

Auf diese Weise behalf man sich bis zum Jahre 1865,
wo dann unterm 23. Dezember zwischen I‘rankreich,
Italien, Belgien und der Schweiz der sogenannte latei-
nische Miinzbund abgeschlossen wurde. Mit dem Kintritt
in diesen Miinzbund erfuhr nicht nur das Gesetz
vom 31. Januar 1860 betreffend Gesetzlichkeitserklirung
der fremden, nach dem franzosischen Miinzfuss er-
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stellten Goldmiinzen eine neue Bekriftigung, sondern
die Schweiz schuf sich damit ohne weiteres zugleich das
Recht, eigene Goldmiinzen zu priagen. Die Vorschriften
iiber die Beschaffenheit der Goldmiinzen sind in Art. 2
jenes Vertrages enthalten, und bestehen, speziell fir das
Zwanzigfrankenstiick, in folgendem :

Das Zwanzigfrankenstiick wird im Gewicht von 6,45161
Gramm zu */e0 Feingold ausgemiinzt, und hat einen
Durchmesser von 21 Millimeter. Die Gewichtsfehler-
orenze betrdgt nach innen und nach aussen 2%, die
Feingehaltsfehlergrenze 1°/o0, oder mit andern Worlen,
das Gewicht eines neuen Zwanzigfrankenstiickes muss
sich innerhalb 6,43871 und 6,46451 Gramm bewegen,
und der Feingehalt muss innerhalb 899 und 901 Tausend-
stel liegen. Goldstiicke, deren Gewicht durch Abnutzung
um 2 °6 unter den oben bezeichneten Fehlergrenzen
vermindert, oder deren Geprige verschwunden sein
sollte, miissen dem Verkehr entzogen werden.

Diese Vorschriften sind auch im erneuerten Miinzver-
trage vom 6. November 1885, der heute giiltig ist, unver-
iandert belassen worden. Die Grosse der Goldprigungen
der einzelnen Staaten ist im Vertrage nicht limitiert.

Vom Rechte, nach diesen Vorschriften Gold zu prigen,
machte jedoch die Schweiz nach Unterzeichnung des
Vertrages von 1865 vorderhand keinen Gebrauch, da das
viele im Lande zirkulierende franzosische Gold dem
Bedarfe vollstindig gentigte. Doch nicht gar lange, so
kam eine schwere, wenn auch nicht lang andauernde
Krise. Der deutsch-franzosische Krieg von 1870 brach los,
und in kiirzester Zeit waren all die groben Silber- und
die Goldmitinzen zum Lande hinaus verschwunden ; der
sonst so rege Miinzverkehr mit Frankreich horte ganzlich
auf. Eine arge Munznoth trat ein, und die Schaffung von
eigenen Goldmiinzen musste ernstlich und beforder-
lichst in Erwigung gezogen werden. Ja, gegen Ende 1870
wurde die Geldverlegenheit so gross und das Verlangen
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nach Abhilfe so dringend, dass die Bundesversammlung
sich, gezwungen sah, voriibergehend eine Abweichung
vom geseltzlich einzig giltigen, franzosischen Miinzfuss
vorzunehmen, und den englischen Sovereign ebenfalls
als gesetzliches Zahlungsmittel zu erkliaren. Es geschah
dies durch Bundesbeschluss vom 22. Dezember 1870,
gemiss welchem der englische Sovereign zu 25 Fr. 10,
der Halbsovereign zu 12 Fr. 55 gesetzlichen Kurs erhielt,
ein Nothbehelf, der aber schon unterm 26. Juli 1871 auf
den 10. August 1871 wieder aufgehoben werden konnte.

Unterdessen erhielt die eidgen. Miinzstitte den Auf-
trag, die Frage zu studieren und die nodthigen Vorkehren
zu treffen, um rasch moglichst selbst eine grossere
Prigung von ersten, schweizerischen Goldmiinzen an
Hand nehmen zu konnen. Zu diesem Zwecke bereiste
eine Fachkommission auslindische Miinzstitten, und in
der eidgen. Minzstitte selbst wurden mit ziemlichem
Kostenaufwande Verbesserungen der mangelhaften Ein-
richtungen getrofien. .

Ebenfalls unterm 22. Dezember 1870 wurde das that-
sichlich durch den Eintritt in den lateinischen Miinz-
bund schon bestehende Recht zur Prigung von Gold-
miizen durch das Bundesgesetz betreffend die Prigung
von Goldmitnzen sowohl fiir Rechnung des Bundes als
fiir Rechnung dritter Personen als eigenes Gesetz erlas-
sen, und gleichzeitig dem Bundesrathe die Erméchtigung
ertheilt, im Jahre 1871 Goldmiinzen fir die Summe von
10,000,000 Franken in Zwanzigfrankenstiicken auf Rech-
nung des Bundes ausprigen zu lassen. Die eidgen.
Miinzstitte sollte diese Prigung ausfiithren.

Noch waren aber auch keine Stempel fir Zwanzig-
frankenstiicke vorhanden, und mussten erst neu geschaf-
fen werden. Um moglichst rasch wenigstens fir Versuchs-
priagungen Stempel zur Hand zu bhaben, nahm man
einfach die Stempel far die damaligen Zwanzigrappen,
die ja gleichen Durchmesser wie die Zwanzigfranken
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haben, und brachte auf dem Revers statt der einfachen
Zahl 20 die Bezeichnung 2 an, wie Abbildung (Taf. 1V
Nr. 1) zeigt.

Wir haben hier also im Avers den eidgen. Wappen-
schild mit fiunfquadratigem Kreuz, auf Alpenrosenzweigen
liegend, oben die Umschrift HELVETIA und unten die
Jahrzahl 1871 ; im Revers einen Alpenrosenkranz, um-
schliessend die bereits bemerkte Werthbezeichnung 2 |
unten ein kleines B, das Zeichen der Berner-Miunzstitte ;
der Rand ist gerippt.

Von diesem Essai wurden dreissig Stiicke geprigt und
ausgegeben. Ernstlich konnte dieses Miinzbild fiir Zwan-
ziglrankenstiicke nicht gemeint sein, denn es wire gewiss
dadurch der Miinzprellerei, die durch Vergolden der
damaligen Zwanzigrappenstiicke leicht hitte ausgefiihrt
werden konnen, Thir und Thor gedfinet worden.

Eine gleichzeitig ergangene Einladung an verschiedene
schweizerische Kunstler zur Vorlage von Zeichnungen fiir
die beabsichtigte Goldprigung fihrte dazu, dass schliess-
lich Herr Durussel, Graveur in Bern, den Auftrag erhielt,
die Stempel mit dem in Abbildung (Taf. IV Nr. 2) wieder-
gegebenen Miunzbilde fir Zwanzigfrankenstiicke anzufer-
tigen. Der Avers dieses Miinzbildes zeigt uns einen nach
links schauenden, weiblichen Kopf mit Alpenrosenkranz
und Diadem in den offenen Haaren, umringt von zwei-
undzwanzig Sternen, unten am Hals klein den Namen
Durussel und darunter die Jahrzahl 1871. Der Revers
hat links einen Alpenrosen-, rechts einen EKichenzweig,
darauf ruhend den eidgen. Wappenschild mit dem langer-
armigen Kreuz, oben die Umschrift HELVETIA und unten
die Werthbezeichnung 20 I. Der Rand der damit erstell-
ten Stiicke ist ebenfalls gerippt. Auch dieser Stempel
blieb nur ein Versuchsstempel, und es wurden nur zwei-
hundert Stitcke damit geprigt.

Die vorgesehene grosse Goldprigung von 10,000,000 Fr.
in Zwanzigfrankenstiicken kam gar nicht zur Ausfithrung,
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mit der Begrindung, der Preis des Barrengoldes sei
fortwidhrend zu hoch gestanden, um ohne Verlust oder
doch wenigstens ohne erheblichen Kostenaufwand diese
Miinzen erstellen zu konnen.

Es lag auch wirklich keine Gefahr mehr im Verzuge,
nachdem der Frankfurter Friede geschlossen, und der
Handel und Verkehr mit Frankreich wieder gedffnet
war, wodurch fremdes Gold von neuem in’s Land herein-
stromte. Zwar war es von nun an iiberwiegend Silber-
geld, das kam, denn schon begann das weisse Meltall
infolge intensiver Ausbeutung der amerikanischen Silber-
minen unter seinen Nennwerth zu sinken, wahrend um-
gekehrt Gold im Preise stieg. Namentlich italienische
Silberscheidemiinzen stromten in bedenklichem Masse
herein, was seinen Grund darin hatte, dass Italien
seiner Nationalbank, sowie einer Anzahl Privatbanken
gestattete, Papiergeld unter dem Werthe von 5 Franken
auszugeben.

Die Frage der Prigung eigener Goldmiinzen wurde
desshalb gleichwohl nicht aus den Augen gelassen,
und im Jahre 1873 ein neuer Anlauf genommen zur
Erlangung von vorderhand wenigstens eines passenden
Stempels fiir Zwanzigfrankenstiicke, nachdem die Ver-
suchsstempel von 1871 keinen Anklang gefunden hatten.
Das eidgen. Finanzdepartemerit liess auf’s neue durch
Kinstler Zeichnungen und Modelle anfertigen, und
olaubte endlich in einem von Bildhauer Dorer in Baden
geschaffenen Modelle das Richtige gefunden zu haben.
Nach diesem Modelle fertigte der belgische Miinzgraveur
Wiener in Brissel Originalstempel fiir Zwanzigfranken-
stiicke an, und die Briisseler-Miinze prigte damit zu
Handen des eidgen. Finanzdepartements tausend Gold-
stitcke. Abbildung (Taf. IV Nr. 3) giebt dieses Munzbild
wieder. |

Dasselbe zeigt im Avers eine an einen Eichenstrunk
gelehnte, auf Schild und Schwert sich stiitzende, sitzende
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Helvetia, mit etwas Gebirge im Hintergrund, oben im
Halbkreis zweiundzwanzig Sterne, unten das Wort HEL-
VETTIA und rechts in Kkleiner Schrift den Namen des
Graveurs, Wiener. Auf dem Avers bilden links ein Lor-
beer-, rechts ein Eichenzweig; einen Kranz um die
Werthbezeichnung 20 Fr. und um die Jahrzahl 1873. In
senkrechter Linie untereinander sind in der Mitte drei
Punkte angebracht, wovon zwei oben bei der Kranzofi-
nung und einer unter der Jahrzahl. Der obere dieser drei
Punkte stellt unter der Loupe betrachtet ein KEngels-
kopfchen dar, das Minzzeichen des Graveurs. Phantasie-
reiche Kopfe konstruirten sich aber daraus den Kopf
des deutschen Kaisers und erhoben ein grosses Geschrei.
Dieser obere Punkt wurde dann, weil tiberhaupt tber-
fliissig, weggestochen. Mit demn so abgedanderten Stempel
prigte die eidgen. Miinzstitte noch weitere achtzig Stiicke
Gold. Beide Typen haben ebenfalls gerippten Rand.

Dieses neue Miinzbild beliebte aber uberhaupt wie-
derum nicht, und die damit erstellten Stiicke blieben
wiederum nur Versuchsmiinzen.

Es sei gestattet, hier eine kurze, kritische Betrachtung
iiber die munztechnische Beschaffenheit der im vor-
gehenden beschriebenen Minzbilder der drei Typen
Versuchsgoldmiinzen einzuflechten.

Dass der erste Versuch mit dem abgeédnderten Zwan-
zigrappenstempel schon wegen der leicht auszufithrenden
Prellerei mit vergoldeten Zwanzigrappenstiicken ein ver-
fehlter war, ist bereits angefiihrt. Alle drei Versuchs-
miinzen haben, man kann nicht gerade sagen den
grossen Fehler, aber immerhin doch die Unvollkommen-
heit, dass nur auf der einen Seite der Miinze die Lan-
deszugehorigkeit deutlich ersichtlich ist. Bei Kupfer-,
Nickel- und Silberscheidemiinzen geht es ganz gut an,
dass nur eine Seite der Minze die Landesbezeichnung
tragt, sei es durch Wappen oder Schrift, denn diese
Sorten Miinzen sind ja nur zum Verkehr im Herstel-
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lungslande selber bestimmt. Anders ist es bei den Gold-
miinzen, die heute nicht nur dem Verkehr von Person zu
Person, sondern mehr noch demjenigen von Volk zu Volk
dienen sollen. Da sollte, wenn immer maoglich, jede Seite
der Munze dem Inhaber sofort und zweifellos angeben,
woher sie stammt. Bei Versuch Nr. 2, Durussel-Stempel,
lasst zwar der mit einem Alpenrosenkranz geschmiickte
Kopf und die umgebenden zweiundzwanzig Sterne mit
etwelcher Sicherheit auf das Herstellungsland schliessen.
Doch gehort dazu schon eine Kenntniss der bildlichen
Bedeutung dieser Ausschmiickungen. Bei Versuch Nr. 1
und 3 fehlt auf dem Revers jede Landesangabe, Kommt
ein derart beschaffenes Goldstiick in alle Welt hinaus,
und wird dessen eine Seite mit der Landesbezeichnung
durch irgend einen Umstand unkenntlich, so kann nur
Jemand, dem solche Miinzen schon bekannt sind, aus
der erhalten gebliebenen andern Seite die Herkunft des
Stiickes bestimmen,

Doch zurick nun zur weitern Geschichte tber unser
Gold.

War auch die Goldstempelfrage zum dritten Male un-
befriedigt geldst geblieben, so ruhten doch die interes-
sierten Kreise nicht, die Frage der eigenen Goldprigung
stets wach zu halten. So richtete schon im Juni 1873
und dann im Oktober gleichen Jahres wiederholt der
schweizerische Handels- und Industrie-Verein an den
Bundesrath das Gesuch, ernstlich bei den andern Staaten
des Miinzbundes die Frage anzuregen, ob nicht zur
reinen Goldwihrung tberzugehen sei. Es fand dann
auch wirklich auf Anregung der schweizerischen Regie-
rung eine internationale Konferenz der Miinzbundstaaten
zur Besprechung dieser Frage im Januar 1874 in Paris
statt, zu welcher der Bundesrath seinen Delegierten die
strikte Weisung ertheilte, die Einfiihrung der Goldwih-
rung zu beantragen. Die reine Goldwihrung kam zwar
an dieser Konferenz wegen des ablehnenden Verhaltens
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der andern Staaten nicht zu stande, dagegen wurde
wenigstens der schwunghaft - betriebenen, lukrativen
Fiinffrankenthalerfabrikation der Riegel gesteckt und die
Ueberschwemmung mit dem mehr und mehr der Ent-
werthung verfallenen weissen Metall gehemmt.

Ein neuer Impuls zur endlichen Prigung eigener Gold-
miinzen gieng von der stinderidthlichen Kommission zur
Priafung der Geschiftsfithrung der Bundesverwaltung
tiber das Jahr 1873 aus. Diese Kommission betonte in
ithrem Bericht, dass trotz der grossen Schwierigkeiten
und betrichtlichen Kosten, die eine eigene Goldpragung
verursache, die Schweiz sich einer solchen nicht linger
verschliessen dirfe. Es sei moralische Pflicht unseres
Landes, auch etwas an die Goldzirkulation innerhalb der
Miinzbundstaaten beizutragen, wollen wir nicht Gefahr
laufen, unsere gleichberechtigte Stellung beanstandet zu
sehen. In dhnlichem Sinne #usserte sich eine gleiche
Kommission in ihrem Berichte iiber das Jahr 1874, und
zog auch die im Budget fiir 1871 niedergelegte Prigung von
10,000,000 Fr. in Gold wieder an’s Tageslicht. Aber es
blieb auch hier wieder beim frommen Wunsche, eines-
theils weil die eidgen. Miinzstitte in jener Zeit mit dem
Riickzug der ?/10 und %/10 feinen alten Silberscheidemiinzen
mit der sitzenden Helvetia und der Neuprigung von *%/1000
feinen fir mehrere Jahre vollauf beschaftigt war, und
erklirte, Goldmiinzen in grosserem Masstabe mangels
geniigender Einrichtungen iitberhaupt nicht herstellen zu
konnen, anderntheils weil man die nicht unbetréichtlichen
Prageverluste auf Goldausmiinzungen scheute, und immer
noch glaubte, dieselben durch Hereinziehen fremder
Goldmunzen umgehen zu konnen. So erhielten auch die
osterreichischen Vier- und Achtguldenstiicke, die genau
im Verhdiltniss von Zehn- und Zwanzigfranken ausgepragt
waren, die Zustimmung als gesetzliches Zahlungsmittel.
Von einiger Seite wurden sogar starke Anstrengungen
gemacht, die deutschen Zwanzigmarkstiicke der Tarifie-
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rung zu unterwerfen, sei es auch nur, um dieselben
dann ohne Prigeverlust durch Einschmelzen in Zwanzig-
frankenstiicke umwandeln zu kénnen.

Weitere Konferenzen von Delegierten der Muanzbund-
staaten, die in den Jahren 1875, 1876 und 1878 in Paris
stattfanden und vornehmlich die Besprechung einer Ein-
fihrung der reinen Goldwéhrung zur Aufgabe hatten,
ergaben nach vieletn Hin- und Herreden {iber diese
Frage nur eine weitere Regelung der Silberausmiin-
zungen in den einzelnen Staaten. An diesen Konferenzen
wurde wiederholt die Erwartung ausgesprochen, die
Schweiz moge sich nicht mehr linger den Goldpra-
gungen ganz entzichen, nachdem alle andere Ver-
bandsstaaten mit Verlusten fuar eine richtige Goldzir-
kulation durch Prigung von Goldstiicken bereits gesorgt
hétten.

Dieser Einsicht hatte man sich zwar in der Schweiz
langst nicht verschlossen, aber vorerwéihnte Grande
fihrten dazu, dass erst wieder fiir das Jahr 1881, nach
Beendigung der Silberscheidemiinzpriagungen, eine erste
Ausmiinzung von Gold im Betrage von 5,000,000 Fr.
in Zwanzigfrankenstiicken in’s Budget aufgenommen
wurde. Doch diese Vorlage fand die Genehmigung durch
diec Bundesversammlung nicht. Der auf den 95,000,000
vorgesehene Verlust von 48,000 Fr., verbunden mit der
Erwéigung, dass zur Erstellung von Zwanzigfranken-
stiicken kein direktes Bediirfniss vorliege, die Schweiz
durch die lateinische Miinzkonvention auch zu keinerlei
Goldpréagungen verpflichtet sei, bewirkten den Beschluss,
diese Goldausmiinzung fiir ein Mal noch im Voranschlag
zu streichen.

Diese Weiterverschiebung wurde aber von den andern
Vertragsstaaten unangenehm vermerkt, und alsdann im
Jahre 1882 die IFrage der Kinziehung der goldenen Fiinf-
und Zehnfrankenstiicke zur Sprache kam, stellte Belgien
den Antrag, die Schweiz sei bei den hierdurch eintreten-
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den Verlusten in Mitleidenschaft zu ziehen, da sie keine
nationalen Goldmiinzen geprigt habe, wohl aber von
den Prigungen der anderen Staaten profitiere.

Um die Ausfihrung dieser Massregel abzuwenden,
brachte das eidgen. Finanzdepartement fiir das Jahr
1883 noch ein Mal den Vorschlag einer Prigung von
5,000,000 Fr. in Zwanzigfrankenstiicken, und konnte nun
denselben an Hand der verschirften Mahnungen seitens
der andern Vertragsstaaten damit begriinden, dass ein
abermaliges Nichteintreten unsere Stellung im latei-
nischen Miinzbunde vollends unhaltbar machen wiirde.
Die Bundesversammlung genehmigte denn auch in Wiir-
digung dieser Griinde diessmal den vorgelegten Vor-
schlag, und so kam endlich im Jahre 1883 die erste
schweizerische Goldprigung zu stande.

Nun hiess es moglichst rasch passende Stempel her-
schaffen. Eine Ausschreibung zur Einreichung von Zeich-
nungen oder Modellen fand nicht statt, da noch eine
geniigende Auswahl von Entwiirfen von frithern Aus-
schreibungen her vorhanden war. Der Bundesrath geneh-
migte in der Folge fiir den Avers einen Helvetia-Kopf
nach den Zeichnungen des Berner Malers Walch, in
einigen Punkten modifiziert durch den Heraldiker Biihler
in Bern, und far den Revers eine Zeichnung dieses
letztern Kinstlers. Der Stich der Stempel wurde dem
berithmten Minzgraveur Schwenzer in Stuttgart tiber-
tragen.

Abbildung (Taf. IV Nr.4) giebt das Bild dieses Stempel-
paares wieder. Auf dem Avers haben wir einen nach
links schauenden weiblichen Kopf mit Lorbeerzweig und
Diadem geschmiickt, letzteres die Inschrift LIBERTAS
tragend, um den Kopf die Umschrift CONFASDERATIO
HELVETICA. Der Revers triagt in der Mitte das Schweizer-
wappen, einen einfachen Schild mit dem Kreuz, dieses in
den Verhiltnissen, wie es nachher durch Bundesbeschluss
vom12. Dezember 1889 festgesetzt worden ist (aufrechtes,
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freistehendes, weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche
Arme je '/ liinger als breit sind), links vom Schild die
Werthbezeichnung 20, rechts davon FR, ob demselben
cinen fiinfzackigen Stern, und unten die Jahrzahl, das
Ganze umschlossen von einem Kranze gemischt aus
Lorbeer und Eichen. Ganz unten bezeichnet ein kleines B
die Prigestitte, die eidgen. Minze in Bern. Der Rand
der mit diesen Stempeln im Jahre 1833 gepriglen zwei-
hundertfiinfzigtausend Goldstiicke ist gerippt.

Nachdem einmal dieser Anfang einer eigenen Gold-
ausmiinzung gemacht war, folgten sich seither die Gold-
priagungen ohne grossen Unterbruch, wie die am Schlusse
angebrachte Zusammenstellung zeigt. Schon das Jahr
1886 brachte wieder zweihundertfunfzigtausend Stiicke —
9,000,000 Fr., doch wurde hier der Rand nicht mehr
cgerippl erstellt, sondern aus Griinden einer schwieri-
geren Nachahmung mit einer Relief-Inschrift, DOMINUS
PROVIDEDBIT, und zur Ausfiullung des Zwischenraums
nach DOMINUS drei und nach PROVIDEBIT zehn Sterne.,
Irgendwelche sinnbildliche Bedeutung haben diese Sterne
hier nicht. '

Bel diesen 1886er Stiicken mit erhabener Randschrift
zeigte sich, dass der Flachstibchenrand, d. h. der das
Miinzbild umschliessende, an die Randperlen angelehnte
flache Rand, etwas zu breit ausgefallen war und unschon
wirkte. Die Stempel wurden desshalb in Umarbeitung
cegeben und der Stibehenrand etwas schméler gemacht.
U die Wirkung dieser Umarbeitung zu erproben, unter-
nahm man im August 1887 cine kleine Probeprigung
von hundertsechsundsiebenzig Stiicken mit der Jahrzahl
1887. Da aber fiir das Jahr 1887 keine Goldprigung im
Voranschlag war, wurden diese hundertsechsundsieben-
zig Stiicke nicht sofort an die Staalskasse abgeliefert,

«

aber auch nicht wiederum eingeschmolzen, sondern sie
kamen dann mit den 1888er Stitcken, von welchen, wie
auch von den folgenden, sie sich durch nichts als die



— N7 —

Jahrzahl unterscheiden, zur Ablieferung und in den
Verkehr. Diess ist die Erklirung, warum hie und da
schweizerische Zwanzigfrankenstiicke mit der Jahrzahl
1887 auftauchen, obwohl in jenem Jahre Kkeine eigent-
liche Goldprigung stattfand.

Mit dem vorbeschriebenen, in Abbildung (Taf. IV Nr.5)
wiedergegebenen Miinzbilde wurden bis und mit dem
Jahre 1896 im Ganzen eine Million achthundertfiinf-
zigtausend Zwanzigfrankenstiicke im Nennwerth von
37,000,000 Franken geprigt.

In das Jahr 1888 fillt die Schaffung eines neuen Miinz-
bildes fiir unsere Fiunfirankenthaler. Dieses neue Miinz-
bild, namentlich der Wappenschild auf dem Revers, rief
cine sehr scharfe Kritik hervor, in welche auch der
Schild auf dem Revers der Goldminzen einbezogen
wurde. Dem Letztern warf man namentlich die Ausla-
dung in den obern Ecken als eine verwerfliche Nachah-
mung des italienischen Minzwappens vor. Gestitzt auf
die von mehreren Seiten gemachten lebhaften Aus-
selzungen erklirte die Bundesversammlung unterm 19.
Dezember 1890 folgendes von Herrn Stinderath Robert
in Chaux-de-Fonds, eingereichte Postulat zum Beschluss :
der DBundesrath wird eingeladen zu prifen und zu
berichten, ob fiir den Wappenschild der schweizerischen
Miinzen eine einheitliche Form anzunehmen sei, und
eventuell welche.

Eine zur Begutachtung dieser FFrage einberufene IKxper-
tenkonferenz, bestehend aus den Herren Dr. Demole
und Dr. Ladé in Genf, Zeller-Werdmiiller in Ziirich,
Heraldiker Bithler in Bern, Stinderath Robert und Miinz-
direktor Platel, einigte sich fiir die einfache, sogenannte
spanische Form, d. h. einen im obern Theile geradlinigen
und rechtwinkligen, im untern Theile bogenformig abge-
rundeten Schild. Der Bundesrath stimmte mit DBericht
vom 17. Juni 1892 diesem Vorschlage der Experten bei,
jedoch mit der Beschrinkung des einheitlichen Wappen-



— 8 —

schildes auf das Fiunf- und das Zwanzigfrankenstiick. Ks
wuarden aber in der Folge sowohl von den Experten,
wie aus dem Schoosse der Bundesversammlung, so viele
Aussetzungen laut am bestehenden Miunzbilde der Finf-
und der Zwanzigfrankensticke tiberhaupt, dass es dem
Bundesrathe fiir angemessen erschien, die ganze Angele-
genheit noch einmal von neuem anzupacken, und dabei in
ernstliche Erwiagung zu ziehen, ob nicht, in Abweichung
von dem engen Wortlaute des urspriinglichen Postulates,
ein neues, den Anforderungen der Heraldik und einer
kinstlerischen Ausstattung entsprechendes Muanzbild
iberhaupt anzustreben, und ob nicht, trotz der im Jahre
1887 gemachten, wenig ermuthigenden Erfahrungen
(Entwiarfe zum neuen Fuanffrankenstempel) zu einer
nochmaligen Konkurrenzausschreibung zu schreiten sei.
Die Bundesversammlung billigte diese Ansicht, und
beauftragte den Bundesrath, in diesem Sinne vorzu-
gehen.

Der weitere Verlauf dieser Angelegenheit ist den Lesern
dieser Zeitschrift zu bekannt, als dass er hier noch ein-
mal ausfihrlich wiedergegeben zu werden braucht. Der
Vollstindigkeit dieses Berichtes wegen sei er aber hier
in Kiirze doch noch angefiihrt.

Dem ihm ertheilten Auftrage nachkommend, veran-
lasste das eidgen. Finanzdepartement im Jahre 1895
unter einer grossern Zahl namhafter Kiinstler einen
Wetthewerb fiir Erstellung eines neuen Miunzbildes. Das
Preisgericht zur Beurtheilung der hieraul eingelangten
Entwiirfe bestund aus den Herren Stinderath Robert
von Chaux-de-Fonds, als Prisident, Biithler, Heraldiker
in Bern, Homberg, Graveur in Bern, Dr. Imhoof-Blumer
in Winterthur, Dr. Ladé in Genf, Paul Robert, Maler
in Biel, und Nationalrath Wild in St. Gallen.

Gestiitzt auf das Urtheil dieses Preisgerichtes erkannte
der Bundesrath einen ersten Preis zu dem Entwurfe des
Herrn Fritz Landry, Professor in Neuenburg, und einen
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zweiten demjenigen des Herrn K. Schwenzer, Hofmedail-
leur in Stuttgart (Avers : Helvetia, ganze Figur mit
Schild ; Revers :  Lictoren-Biindel it Kranz). Dem
Herrn Landry wurde, nachdem derselbe an seinem
Modelle nach gedusserten Winschen einige kleine Abén-
derungen vorgenommen hatte, die Ausfihrung und
Lieferung der Originalstempel tbertragen, ebenso die-
jenige des neuen Préagringes, vermittelst welchem der
Rand der neuen Stiicke statt einer Inschrift zweiund-
zwanzig Sterne in Relief erhalten sollte. Stempel und
Prigring sollten bis 1. November 1896 an die eidgen.
Miunzstitte abgeliefert sein. Mehrfach eingetretene, hin-
dernde Umstinde verzogerten aber die Fertigstellung
dieser Stempel iiber den festgesetzten Termin hinaus.
Ende 1896 stund nur erst ein Paar Versuchsstempel ohne
neuen Prigring zur Vornahme einer Probeprigung zur
Verfiigung. Mit diesem Stempelpaare und noch dem
alten Pragring mit der Umschrift DOMINUS PROVIDE-
BIT wurden im Ganzen zwolf Stiicke geprigt und ausge-
geben. Abbildung (Taf. IV Nr. 6) zeigt das Bild dieser
probeweis erstellten Miinzen. Auf dem Avers haben wir
einen nach links schauenden Frauenkopf von ausgespro-
chen schweizerischem Typus, mit Bergen 1m Hinter-
grunde, oben die Umschrift HELVETIA und unten Kklein
den Namen F. Landry; der Revers zeigt den auf einen
Eichenzweig gehefteten schweizerischen Wappenschild,
links in der Mitte die Werthbezeichnung 20, rechts FR,
und unten die Jahrzahl 1897, dancben klein das Miinz-
stéittezeichen B.

Bei der Beurtheilung dieser Probestiicke durch eine
Expertenkommission wurde verlangt, dass aul den Ori-
cinalien die vorspringende Stirnlocke am Kopfe entfernt
werde, da sie sowie so zu stark gehalten sei und dem
Kopfe seinen Charakter etwas store. Auf den im April
1897 dann fertig erstellten Originalstempeln war denn
auch diese Stirnlocke entfernt, und das definitive Minz-
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bild fir unsere Zwanziglrankenstiicke sieht nun aus wie
Abbildung (Taf. IV Nr.7), der Rand mit zweiundzwanzig
Sternen in Relief, die zweiundzwanzig Kantone der
Schweiz symbolisierend, verziert.

Noch bleibt tbrig eine Zusammenstellung der bis
Ende 1899 ausgefiihrten schweizerischen Goldpriagungen,
sammtlich nur in Zwanzigfrankenstiicken, zu geben.

An Versuchsmiinzen wurden erstellt :

Versuch nach Abbildung 1 (alter Zwanzigrappenstempel) 30 Stiick

» » » 2 (Durussel-Stempel)......... 200 »
> » » 3 (Wiener-Stempel) mit drei Punkten 1000 »
» » » 3 » mit zwei Punkten 80 »
» » » 5 (Landry-Stempel) .......... 12 »

EKigentliche Prigungen fanden statt :

1883 250,000 Stiick im Nennwerth von 5,000,000 Fr.

1886 250,000  » » » 5,000,000 »
1888 4,400 » » » 88,000 »
1889 100,000  » » » 2,000,000 »
1890 125,000  » » » 2,500,000 »
189 100,000 » » » 2,000,000 »
1892 100,000  » » » 2,000,000 »
1893 100,000  » » » 2,000,000 »
1894 120,000  » » » 2,412,000 »
1895 200,000  » » » 4,000,000 »
1896 400,000  » » » 8,000,000 »
1897 400,000  » » » 8,000,000 »
1898 400,000  » » » 8,000,000 »
1899 300,000  » » » 6,000,000 »

zusammen also 2,850,000 Stiick 1m  Nennwerth von
07,000,000 Fr., wovon die von 1883 bis und mit 1896
und noch 2,000,000 von 1897, aber die Jahrzahl 1896
tragend, mit dem alten Miinzbilde, 1883 mit geripptem
Rand, von 1886 an mit erhabener Randschrift, und die
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von 1897 an (weniger 2,000,000) mit dem neuen Stempel
nach Modell Landry und zweiundzwanzig Sterne auf
dem Rand geprigt sind.

Bis und mit dem Jahre 1895 bezog die Miinzstitte
die Plittchen zu diesen Prigungen in zum Priigen vor-
gearbeltetem Zustande, und zwar fast ausschliesslich
von der Usine genevoise de dégrossissage d’or in Genf
(330,000 Stiick von der Miinze in Briissel); seit 1896 fertigt
die Muanzstitte die Goldmiinzplittchen selbst an aus
Barrengold. Diese Goldbarren haben fast alle ihren Weg
durch die Bank von England gemacht, diirften also trans-
vaalischer Herkunft sein. Doch ist auch schon, in zwar
nur ganz kleinen Partien, Schweizergold aus den Minen
von Gondo, im Wallis, zur Prigung gekommen, und zwar:

i Jahre 1898 .. ... . . 25 Zwanzigfrankenstiicke
» » 4895 ... ... 19 »
» y 4897 ... ... 28 »

Mit welchen Prigeverlusten die Goldausmiinzung ver-
bunden ist, erhellt aus der nachfolgenden Zusammen-
stellung der jeweiligen durchschnittlichen Erstellungs-
kosten far ein Zwanzigfrankenstiick, wobei die eigent-
lichen Iabrikationskosten mit 7!z Rappen per Stick
inbegriffen sind.

Es kostet namlich ein Zwanzigfrankenstiick

von 1883..... Fr. 20.12 /10 von 1893..... Fr. 20.09 */i0
» 1886..... » 20.13 %/10 » 1894, . ... » 20,10 /10
» 1888..... » 20.29 %/10 » 1895..... » 20,09 /0
» 1B89.y.5. » 20.19 %/10 b 1896, 505 s » 20,12 %10
s 1880, .4, » 20,11 %/10 i L89T (wins » 20.13 /10
» 1891,.... » 20,12 3/10 w ABORy w4 s » 20.21 "/1o
» 1892, .... » 20,10 /10 » 1899 ...+ » 20.20 *ho

—

Ziecht man auch die 7'2 Rappen IFabrikationskosten
per Stiick nicht in Betracht, so ist es bis jetzt gleich-
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wohl noch nie maoglich gewesen, die Goldankiufe zu
cinem Preise bewerkstelligen zu konnen, der keinen
Prigeverlust ergibe.

Die fiir das Jahr 1899 vorgesehene Priigung von
8,000,000 Kr. musste sogar bei 6,000,000 abgebrochen
werden, da infolge des Transvaalkrieges Barrengold
beinahe nicht mehr oder nur zu enormen Preisen zu
beschaffen war. Fuar das Jahr 1900 ist wieder eine Pri-
aung von 8,000,000, unter Umstinden von 10,000,000 Fr.,
vorgesehen. Ob sie ausgefiithrt werden kann, hangt viel
vom Ausgang des Krieges ab, an dem zum guten Theil
das vielbegehrte, gelbe Metall schuld ist. Moge es
andern mehr Segen bringen, als den armen, biedern
Transvaalburen.

P. ADRIAN.




REVUE SUISSE DE NUMISMATIQUE
Tome IX PL. IV

Geschichte des schweizern. Zwanzigfrankenstiickes.



	Geschichte des schweiz. Zwanzigfrankenstückes
	Anhang

